
751 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (436 der Beila­
gen): Internationale Energieagentur; Durch­
führungsübereinkommen über ein Forschungs­
und Entwicklungsprogramm für eine rationelle 
Energieverwendung durch stufenweise Ener­
gieliutzung Anhang 11; Dreifach-Dampfpro­
zeß: Konstruktionsstudie und Erstellung eines 

F + E Programms 

Zur Erleichterung und Beschleunigung von For­
schung und Entwicklung im Energiebereich führen 
die Mitgliedsstaaten der Internationalen Energie­
agentur verschiedene Forschungs: und Entwick­
lungsvorhaben gemeinsam durch. Dazu gehört 
auch das Projekt einer .rationelleren Energiever­
wendung durch stufenweise Energienutzung, an 
dem sich bisher neun Staaten unter österreichi­
sehern Vorsitz beteiligen. In einer ersten Phase 
wurden in einer gemeinsamen Studie die wirtschaft­
lichen Aussichten verschiedener Verfahren unter­
sucht. In der zweiten Phase (Anhang 11) soll nun 
eine Konstruktionsstudie und ein Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm für den von Österreich 
vorgeschlagenen "Dreifachdampfprozeß" erstellt 
werden, der bei thermischen Kraftwerken eine 
Brennstoffersparnis von etwa 30% und eine Nut­
zung der Abwärme von etwa 50% erwarten läßt. 

Der österreichische Anteil an den Kosten dieser 
zweiten Phase wird etwa 10% betragen, doch wird 
voraussichtlich ein wesentlich höherer Prozentsatz 
zur Durchführung des Projekts nach Österreich 
fließen und damit der österreichischen Wirtschaft 
zugute kommen. Darüber hinaus besteht die 
berechtigte Hoffnung auf spätere Einsparungen 
von Primärenergie und neue Exportmöglichkeiten 
für Kraftwerksbestandteile. 

Der Anhang 11 zum Durchführungsübereinkom­
men über ein Forschungs- und Entwicklungspro­
gramm für eine rationelle Energieverwendung und 
stufenweise Energienutzung (Dreifach-Dampfpro­
zeß) stellt ebenso wie der Anhang I zu diesem 

Übereinkommen einen integrierenden Bestandteil 
des Übereinkommens dar. Dieser Anhang 11 ist 
daher als gesetzesergänzender Staatsvertrag anzu­
seheQ. Überdies ist der erste Satz des Punktes 5 des 
Anhanges 11 als verfassungsändernd zu behandeln. 
Der Anhang 11 darf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 im 
Zusammenhalt mit Art. 50 Abs. 3 ·B-VG nur mit 
Genehmigung des Nationalrates unter sinngemäßer 
Anwendung des Art. 44 Abs. 1 B-VG abgeschlossen 
werden. 

Der Staatsvertrag liegt im Bundeskanzleramt, 
SektionIV, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 3. Juni 1981 in Verhandlung 
gezogen und nach einer Debatte, in der außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.-Kfm. DDr. 
K ö n i g und Dip\.-Vw. Dr. S ti x sowie Staatsse­
kretär im BM f. Handel, Gewerbe und Industrie 
Anneliese Alb r e c h t das Wort ergriffen, ein­
stimmig beschlossen, dem Nationalrat die Geneh­
migung des Abschlusses des Staatsvertrages zu 
empfehlen. 

Der Handelsausschuß hat ferner dem Antrag der 
Bundesregierung entsprechend einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
einen Beschluß über die Kundmachung des vorlie­
genden Staatsvertrages außerhalb des Bundesge­
setzblattes gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu fassen. 

Schließlich hält der Handelsausschuß im vorlie­
genden Falle die Erlassung von Gesetzen - im 
Sinne des Art. 50 Absc 2 B-VG in der geltenden 
Fassung - zur Erfüllung dieses Staatsvertrages für 
entbehrlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Handels­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des Staatsvertrages: Internatio­
nale Energieagentur; Durchführungsübereinkom-
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men über ein Forschungs- und Entwicklungspro­
gramm für eine rationelle Energieverwendung 
durch stufenweise Energienutzung Anhang 11; 
Dreifach-Dampfprozeß: Konstruktionsstudie und 
Erstellung eines F + E Programms, 

dessen erster Satz des Punktes 5 

ve rf ass u n g sä n der nd ist (436 der Beilagen), 
wird genehmigt. 

Lehr 
Berichterstatter 

2. Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG ist dieser Staats­
vertrag vom Bundeskanzler dadurch kundzuma­
chen, daß dieser Vertrag für die Dauer seiner Gel­
tung zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundes~ 
kanzleramt, Sektion IV, während der Amtsstunden 
aufgelegt wird. 

Wien, 1981 0603 

Staudinger 

Obmann 
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